
 Anlage 2 BV 03/334/18/1

1

Nummer Buchungsstelle Bezeichnung Erläuterung 

1 34110100/421100
UVG - Kostenbeiträge und 

Aufwendungsersatz 

Rückerstattung bereits gezahlter Unterhaltsvorschussleistungen von 

Leistungsempfängern.                                                                                                           

Der Leistungsempfänger unterliegt einer Mitwirkungspflicht zur Berechnung seiner 

Unterhaltsvorschussleistungen. Ist diese Mitwirkung mangelhaft oder unzureichend 

(bspw.: - Veränderungen wurden nicht mitgeteilt, - es wurden falsche Angaben 

unterbreitet) obliegt die Berechnung einer fehlerhaften Grundlage und muss neu 

ermittelt werden.                                                                                                              

Die vorliegenden Vorjahreszahlen konnten aufgrund der Gesetzesänderung zum 

01.07.2017 nur geschätzt werden. Da sich diese Prognose nicht bestätigte, erfolgt 

eine Anpassung auf Basis der Vorjahreswerte.                                                                                        

34110100/421201
UVG- übergeleitete Unterhaltsansprüche 

gegen bürgerl- rechtl. Unterhaltsverpflichtete 

Unterhaltsvorschussleistungen sind durch den Unterhaltsverpflichteten 

rückerstattungspflichtig. Durch die Gesetzesänderung des UVG zum 01.07.2017 

kommt es zu einer Erhöhung von Antragsstellungen und damit auch der 

Rückerstattungsverpflichtungen. 

34110100/448100
UVG - Erträge aus Kostenerstattungen vom 

Land

Rückerstattung von 70 v. H. der erbrachten Unterhaltsvorschussleistungen durch 

das Land (Buchungsstelle 34110100/533900/545200 u. 545400 - sonstige soziale 

Leistungen - UVG) Durch die Anpassung des Aufwandes (Verringerung) erfolgte 

auch hier eine Anpassung (Verringerung).

34110100/533900
Sonstige soziale Leistungen (Unterhalt nach 

dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)

Das Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) wurde zum 01.07.2017 geändert. Die HH-

Planungen 2017 und 2018 erfolgten anhand von Hochrechnungen. Die Planung 

2019 basiert dagegen erstmals auf vorliegenden Fallzahlen wie folgt: 342 Kinder 0-5 

Jahre x 150 EUR, 582 Kinder 6-11 Jahre x 201 EUR, 369 Kinder 12-18 Jahre x268 

EUR - Gesamt: 267.174 EUR x 12 Monate  = 3.206.088 EUR; zzgl. ca. 30 bisher 

nicht erfasster Fälle (= 100.000 EUR) > 3.300.000 EUR Gesamtaufwand UVG - 

davon werden ca. 20.000 EUR aus der Buchungsstelle 34110100/545200 und  

100.000 EUR aus der Buchungsstelle 34110100/545400 gezahlt. 

Erläuterungen zu ausgewählten Buchungsstellen 
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34110100/545200

UVG - Erstattungen für die Aufwendungen 

von Dritten an Gemeinden und 

Gemeindeverbände

Erstattung von Unterhaltsvorschuss nach Übergang der Zuständigkeit an den LK JL, 

wenn der vorherige Leistungsträger bis zur tatsächlichen Fallübernahme weiterhin 

Leistungen erbracht hat. 

34110100/545400
UVG - Erstattungen für die Aufwendungen an 

gesetzliche Sozialversicherungen 

Unterhaltsvorschuss ist eine vorangige Leistung. Erhält der Antragsteller Leistungen 

aus SGB II  und ist unterhaltsvorschussberechtigt, werden die Kosten ab 

Antragstellung bis zur Bewilligung dem Jobcenter erstattet.

2 36100100/414100
Kita - Zuweisungen für laufende Zwecke vom 

Land

Nach § 12 KiFöG beteiligt sich das Land an den Kosten der Tagesbetreuung in 

Tageseinrichtungen und Tagespflege. Bis zum Jahr 2018 waren die monatlichen 

Zuweisungen je betreutes Kind im KiFöG gesetzlich fixiert. Grundlage für die 

Verteilung der Landeszuweisungen an die Landkreise und kreisfreien Städte ist die 

Statistik der gemeldeten Kinderzahlen in Tageseinrichtungen zum jeweils 1. März 

des Vorjahres bzw. des Vorvorjahres bei einem Doppelhaushalt. Da momentan 

keine aktuellen Statistikdaten der Kinderzahlen zum 01.03.2018 vom StaLa 

vorliegen, wurden behelfsweise Daten der monatlichen Statistikmeldung der 

Gemeinden aus dem Monat 03/2018 der Planung zugrunde gelegt.                                                         

Aufgrund der geplanten 4. Novellierung des KiFöG LSA erfolgte die Berechnung mit 

den bisher veröffentlichten, voraussichtlich ab 01.01.2019 geltenden, 

Zuweisungshöhen.                                                                                               Im 

Rahmen des Investitionsprogramms "Kinderbetreuungsfinanzierung" 2017-2020  

werden die entsprechenden Bundesmittel in diesem Konto geplant. Für das Jahr 

2019 erwartet der Landkreis Bundesmittel in Höhe von 1.141.600 EUR.   .                                                                                         
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36100100/531200
Kita - Zuweisungen an Gemeinden und 

Gemeindeverbände

§ 24 Abs. 2 Nr. 2c KiFöG LSA i.V.m. der Finanzierungsbeteiligungsverordnung vom 

19. 07. 2013 regelt die Weiterleitung der Zuweisungen nach den §§ 12 und 12a 

KiFöG LSA. Die Zuweisungen werden direkt an die kommunalen Träger von 

Tageseinrichtungen weitergeleitet.                                                                                 

Der Landkreis leitet gemäß § 12a Abs. 1 und 2 KiFöG LSA  aus eigenen Mitteln 

monatlich zusätzlich für Kinder unter drei Jahren: 130,60 Euro, für Kinder von drei 

Jahren bis zum Beginn der Schulpflicht: 77,24 Euro, für Schulkinder: 35,49 Euro an 

die Träger der Kindertageseinrichtungen weiter.  

Aufgrund noch nicht vorliegender Statistikdaten des StaLa, erfolgte die Planung mit 

Zahlen der statistischen Monatsmeldung der Gemeinden 03/2018.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Des Weiteren sind Auszahlungen im Jahr 2019 im Rahmen des 

Krippenausbauprogramms in Höhe von 501.000 Euro an kommunale Träger 

geplant. Hierbei handelt es sich um Bundeszuweisungen. Ein Eigenanteil des 

Landkreises ist nicht vorgesehen.      

36100100/531800 Kita - Zuschüsse an übrige Bereiche

§ 24 Abs. 2 Nr. 2 KiFöG LSA i.V.m. der Finanzierungsbeteiligungsverordnung vom 

19. 07. 2013 regelt die Weiterleitung der Zuweisungen nach den §§ 12 und 12a 

KiFöG LSA. Die Zuweisungen werden direkt an die freien Träger von 

Tageseinrichtungen weitergeleitet. Der Landkreis leitet gemäß § 12a Abs. 1 und 2 

KiFöG LSA  aus eigenen Mitteln monatlich zusätzlich für Kinder unter drei Jahren: 

130,60 Euro, für Kinder von drei Jahren bis zum Beginn der Schulpflicht: 77,24 

Euro, für Schulkinder: 35,49 Euro an die Träger der Kindertageseinrichtungen 

weiter.  

Aufgrund noch nicht vorliegender Statistikdaten des StaLa, erfolgte die Planung mit 

Zahlen der statistischen Monatsmeldung der Gemeinden 03/2018.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Des Weiteren sind Auszahlungen im Jahr 2019 im Rahmen des 

Krippenausbauprogramms in Höhe von 640.600 Euro an freie Träger geplant. 

Hierbei handelt es sich um Bundeszuweisungen. Ein Eigenanteil des Landkreises ist 

nicht vorgesehen.                  
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36100100/414108
Kita - Zuweisungen für laufende Zwecke vom 

Land (Mehrkindregelung)

Mit Änderung des KiFöG LSA ab 08/2013 wurde in § 13 Abs. 4 ab dem 01. 01. 2014 

eine Beitragsermäßigung für Mehrkindfamilien durch das Land festgelegt. Die 

dadurch entstandenen Mindereinnahmen werden durch das Land ausgeglichen.

Durch die Anpassung des § 13 Absatz 5 KiFöG erfolgt der Ausgleich der 

Mindereinnahmen der Gemeinden im Jahr 2019 (für das Jahr 2018) noch in 

pauschaler Form. Die voraussichtliche Höhe der Pauschale, die auf den Landkreis 

entfällt, wurde anhand von Behelfsdaten der statistischen Monatsmeldung der 

Gemeinden des LK im Monat 03/2018 geschätzt. Die Erstattung erfolgt durch das 

Land. Ein Eigenanteil durch den LK ist lt. KiFöG nicht vorgesehen. 

36100100/545206
Kita - Zuweisungen an Gemeinden und 

Gemeindeverbände (Mehrkindregelung) 

Mit Änderung des KiFöG LSA ab 08/2013 wurde in § 13 Abs. 4 ab dem 01. 01. 2014 

eine Beitragsermäßigung für Mehrkindfamilien durch das Land festgelegt. Die 

dadurch entstandenen Mindereinnahmen werden durch das Land ausgeglichen.

Durch die Anpassung des § 13 Absatz 5 KiFöG erfolgt der Ausgleich der 

Mindereinnahmen der Gemeinden im Jahr 2019 (für das Jahr 2018) noch in 

pauschaler Form. Die voraussichtliche Höhe der Pauschale, die auf den Landkreis 

entfällt, wurde anhand von Behelfsdaten der statistischen Monatsmeldung der 

Gemeinden des LK im Monat 03/2018 geschätzt. Die Erstattung erfolgt durch das 

Land. Ein Eigenanteil durch den LK ist lt. KiFöG nicht vorgesehen. 

36320100/422100
HzE - Kostenbeiträge und Aufwendungersatz 

(i.E.) (Gemeinsame Unterbringung)

Kostenbeiträge für Leistungen nach § 19 SGB VIII (gemeinsame Unterbringung von 

Müttern/Vätern mit Kind/Kindern) von den Leistungsempfängern: z. B. Kindergeld 

etc. Anhand der Vorjahreswerte wurde der Planansatz angepasst.  

36320100/422300
HzE - Leistungen von Sozialleistungsträgern 

(i.E.) (Gemeinsame Unterbringung)

Von Sozialleistungsträgern erstattete Kostenbeiträge für die gemeinsame 

Unterbringung. Anhand der Vorjahreswerte wurde der Planansatz angepasst.                

36320100/533203
HzE - Leistungen der Jugendhilfe in 

Einrichtungen (Gemeinsame Unterbringung)

Gemeinsame Unterbringung von voraussichtlich 7 unterstützungsbedürftigen 

alleinsorgenden Müttern/Vätern mit Kind/Kindern in einer Einrichtung  gem. § 19 

SGB                                                                                                                                                          

Es ist ein stetiger Anstieg gegenüber den Vorjahren festzustellen. Dies macht eine 

Erhöhung notwendig.    
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36330100/529100
HzE - Aufwendungen für sonstige 

Dienstleistungen 

Bereitgestellte Mittel für Benchmarking (Vergleichsring - Hilfen zur Erziehung) - 

Umbuchung ab 2018 i.H.v. 4.500 EUR in das Konto 545600 lt. StaLa.

36330100/545600

HzE - Erstattung der Aufwendungen an 

sonstige öffentliche Sonderrechnungen 

(Vergleichsring)

Der LK JL beteiligt sich am Vergleichsring "Hilfen zur Erziehung". Dieser erstreckt 

sich über einen Zeitrum von drei Jahren bis einschießlich 2019. Die hierfür 

anfallenden Kosten werden lt. Vertrag dem Landkreistag zugeführt. 

36330100/448800
HzE - Erträge aus Kostenerstattungen von 

übrigen Bereichen

Rückerstattung von zu viel gezahltem Pflegegeld bzw. von Beihilfen, basierend auf 

den Durchschnittswerten der Erträge der letzten drei Jahre.                                                                                         

36330100/533118 HzE - Vollzeitpflege § 33 Es ist ein Fallzahlanstieg um 12 auf 93 Pflegekinder zu verzeichnen.                                                                 

36330100/422100
HzE - Kostenbeiträge und 

Aufwendungsersatz (i.E.) 

Eltern bzw. Elternteile, deren Kinder in Jugendhilfeeinrichtungen leben, werden 

durch die Erhebung eines Kostenbeitrages zu den erbrachten Jugendhilfeleistungen 

herangezogen. Infolge der zu verzeichnenden steigenden Erträge im HHJahr 2018 

wird der Plan 2019 angepasst.

36330100/422300
HzE - Leistungen von Sozialleistungsträgern 

(i.E.) 

Abzweigung von Leistungen von Sozialleistungsträgern (Kindergeld, 

Ausbildungsbeihilfe etc.) für Kinder und Jugendliche, die in Kinder- und 

Jugendhilfeeinrichtungen leben. Infolge der zu verzeichnenden steigenden Erträge 

im HHJahr 2018 wird der Plan 2019 angepasst.

36330100/422400
HzE - Rückforderung von einmaligen 

Beihilfen 

Rückforderung von zu Unrecht erhaltenen einmaligen Beihilfen. Anpassung an das 

HHJahr 2018.

36330100/533204 HzE - Heimerziehung § 34

Hilfe zur Erziehung in Form der Heimerziehung wird durchschnittlich für 88 Kinder 

und Jugendliche gewährt. Der diesbezügliche Aufwand beinhaltet das tägliche 

Entgelt sowie Taschengeld, einmalige Beihilfen und Krankenhilfe für diese Kinder 

und Jugendlichen. Hier ist ein moderater Anstieg gegenüber 2017 / 2018 zu 

verzeichnen. Gleichfalls erfolgten Entgeltverhandlungen durch die Einrichtungen. 

Der daraus folgende Personalkostenanstieg wurde berücksichtigt.                                                        
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36330100/533100
HzE - Soziale Leistungen an natürliche 

Personen (a.v.E.)

Für voll- und teilstationäre Leistungen werden Kostenbeiträge u.a. auch durch 

direkte Abzweigung von BAFöG erhoben. Endet die Hilfe sind eventuell zu viel 

eingezogene Beträge zurückzuzahlen. (Kontenteilung lt. StalLa)

36330100/545100
HzE - Erstattung von Dritten aus laufender 

Verwaltungstätigkeit an das Land

Für voll- und teilstationäre Leistungen werden Kostenbeiträge u.a. auch durch 

direkte Abzweigung von BAFöG erhoben. Endet die Hilfe sind eventuell zu viel 

eingezogene Beträge zurückzuzahlen. (Kontenteilung lt StaLa)

36330100/545400
HzE - Erstattung der Aufwendungen an 

gesetzliche Sozialversicherungen

Überzahlungen von z. B. Ausbildungsgeld und sonstiger Leistungen gesetzlicher 

Sozialversicherungen sind dem Jobcenter, der Familienkasse und sonstigen 

Einrichtungen in höherem Umfang als bisher rückzuerstatten. (Kontenteilung lt. 

StaLa)

36330100/448100
HzE - Kostenerstattung vom Land für UMA 

(i.E. u. a.v.E.)

Kostenerstattung für unbegleitete minderjährige Ausländer (UMA) vom Land. Durch 

den Rückgang der zugewiesenen UMAs erfolgte eine Anpassung im Planansatz.  

36330100/533131 Inobhutnahme nach § 42 SGB VIII für UMA 
Die Betreuung von UMA in Pflegefamilien hat sich in fachlicher Hinsicht (ICN-

Ethikkodex für Pflegende) nicht bewährt und wird zukünftig explizit nicht angestrebt. 

36330100/533207 HzE - Inobhutnahme UMA § 42 (i.E.)

Aufwand für unbegleitete minderjährige Ausländer (UMA), die in stationären 

Einrichtungen (Heime) leben sowie deren Absicherung in der Krankenhilfe als auch 

einmaligen Beihilfen, Erstausstattungen, Bekleidung und Dolmetscherkosten lt. den 

§§ 42, 42a und 33 SGB VIII. Der Kostensatz liegt im Durchschnitt bei 149,60 Euro. 

Durch den Rückgang der Zuweisungen von UMAs wurde der Plan 2019 angepasst.                                                                                                                                                                                                                    
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